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Geschäftszahl - beim Antworten bitte angeben

sz-BA-31 11t1t46-2025
Schwaz, 30.04.2025

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Schwaz;
Anderungen im Bereich wasserlackproduktion P2 auf Gp. 2675 KG schwaz
gewerberechtliches Verfah ren ;

öffentliche Bekanntmachung einer mündlichen Verhandlung

KUNDMACHUNG

Die Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstraße22,6130 Schwaz, hat mit
Schreiben vom 13.04.2025, eingelangt am 14.04.2025, beider Bezirkshauptmannschaft Schwaz um die
Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die Anderung der zuletzt mit Bescheid der
Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 1 1.12.2024, Zahl SZ-BA-311111t41-2024, genehmigten
Betriebsanlagenteil Produktion 2 auf Gp, 2675 KG Schwaz angesucht.

Beschreibung des Vorhabens

Durch die Anderungen in den Anforderungen und folglich der Technologie unserer wasserbasierten Lacke
ist es erforderlich, dass zukünftig im Produktionsbereich/-gebäude im Produktionsprozess auch Rohstoffe,
Halbfabrikate und Vormischungen herangezogen werden, welche ein explosionsfähiges Dampf-/Luft- bzw.
Staub-Luft-Gemisch bilden können. Zudem erfolgt eine Aktualisierung des Aufstellungsplans der Anlagen.

ln dieser Angelegenheit findet eine mündliche Verhandlung am

Dienstag, den 03.06 .2025

um ca.08:30 Uhr



an Ort und Stelle (Treffpunkt Empfangsgebäude der Firma Adler) statt. Bitte bringen Sie diese

Verständigung sowie allenfalls im Verteiler neben lhrem Namen angeführte weitere Unterlagen zur

Verhandlung mit.

Beteiligte können persönlich zurVerhandlung kommen, an ihrer Stelle einen Bevollmächtigten/eine

Bevollmächtigte entsenden oder gemeinsam mit ihrem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommen.

Bevollmächtigter/Bevollmächtigte kann eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person

oder eine eingetragene Personengesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu

Enuerbszwecken betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt werden.

Der/Die Bevollmächtigte eines/einer Beteiligten muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine

schriftliche Vollmacht ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten.

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,

- wenn sich der/die Beteiligte durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (zB einen

RechtsanwalVeine Rechtsanwältin, einen Notar/eine Notarin, einen \Mrtschaftstreuhänder/eine

Wirtschaftstreuhänderin oder einen Ziviltechniker/eine Ziviltechnikerin) vertreten lässt,

- wenn der/die Bevollmächtigte des/der Beteiligten seine/ihre Vertretungsbefugnis durch seine/ihre

Bürgerkarte nachweist,

- wenn sich der/die Beteiligte durch uns bekannte Angehörige ($ 36a des Allgemeinen

Venrualtungsverfahrensgesetzes 1991 -AVG), Haushaltsangehörige, Angestellte oderdurch uns

bekannte Funktionäre/Funktionärinnen von Organisationen vertreten lässt und kein Zweifel an deren

Vertretu ngsbefugn is besteht oder

- wenn der/die Beteiligte gemeinsam mit seinem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommt.

Beteiligte können in die für das Verfahren eingereichten Pläne und sonstigen Behelfe bis zum Tag vor der

Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Gewerbereferat, Zimmer 203 wahrend der Zeiten

des Parteienverkehrs und bei der Gemeinde Schwaz Einsicht nehmen. Bei Einsichtnahme in der

Bezirkshauptmannschaft Schwaz wird um vorherige Terminvereinbarung mit dem zuständigen

Sachbearbeiter ersucht.

Abgesehen von dieser Bekanntmachung und der persönlichen Verständigung der uns bekannten

Beteiligten wird die Verhandlung durch Anschlag in der Gemeinde, Verlautbarung an der Amtstafel und

Verlautbarung an der elektronischen Amtstafel unter Bezirkshauptmannschaft Schwaz I Land Tirol

(Kundmachungen) der Bezirkshauptmannschaft Schwaz kundgemacht.

Als Antragsteller ist zu beachten, dass die Verhandlung in lhrer Abwesenheit durchgeführt oder auf lhre

Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versäumen bzw. lhr Vertreter diese versäumt.

Wenn Sie aus wichtigen Gründen (2.B. Krankheit, Gebrechlichkeit oder Urlaubsreise) nicht kommen

können, teilen Sie dies sofort mit, damit allenfalls der Termin verschoben werden kann.

Beteiligte verlieren ihre Parteistellung, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung

während der Amtsstunden bei uns oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. Außerhalb der

Verhandlung schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung

bis zum Ende der Amtsstunden bei uns eingelangt sein.

Wenn ein Beteiligter/eine Beteiligte jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis

verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben und ihn/sie kein Verschulden oder nur ein minderer

Grad des Versehens trifü, kann er/sie binnen zweiWochen nach Wegfall des Hindernisses, das ihn/sie an

der Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen

Entscheidung der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als

rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder

unabwendbares Ereignts darstellt.

Rechtsgrundlage: gg 40 bis 42 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG
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Gemäß $ 75 Abs. 2 Gewerbeordnung 1994 gelten als Nachbarn im Sinne der Gewerbeordnung alle
Personen, die durch die Errichtung, den Bestand oder den Betrieb einer Betriebsanlage gefährdet oder
belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden könnten. Als Nachbarn
gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der Betriebsanlage aufhalten und nicht im
Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die lnhaber von
Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen,
regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die
Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schu2es der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig
beschäftigten Personen.

Ergeht an:

die Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstraße22,6130 Schwaz;
(vorab per E-Mail an Herrn Dr. Rössler)

das Arbeitsinspektorat Tirol, Azler Straße 43a,6020lnnsbruck, zur Kenntnis, mit der Bitte um
Tei I n ah me ; ( u nte r A n sch/uss yon P roje ktsu nte rl ag e n )

das Amt der Tiroler Landesregierung, Landesbaudirektion, Abteilung Emissionen Sicherheitstechnik
Anlagen, z.H. Herrn Dl Matthias Hussl, Herrengasse 1-3, 6020 lnnsbruck, zur Kenntnis, mit der Bitte
um Teilnahme; (unter Anschluss von Projektsunterlagen)

die Tiroler Landesstelle für Brandverhütung, z.H. Herrn lng. Helmut Agostini, Stezinger Straße 2
(Stöcklgebäude), 6020 lnnsbruck, zur Kenntnis, mit der Bitte um Teilnahme; (unter Ansch/uss yon
Projektsunterlagen)

die Gemeinde Schwaz (3-fach), mit der Bitte um Anschlag dieser Kundmachung an der Amtstafel
sowie in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten Häusern bzw. um persönliche
Verständigung der Nachbarn, soweit sie nicht bereits im Verteiler der Kundmachung angeführt sind;
(u nte r An schl uss von P rojektsu nte rl agen)

Öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der Amtstafel sowie an der elektronischen
Amtstafel unter Bezirkshauptmannschaft Schyvaz I Land Tirol (siehe Kundmachungen).

Für den Bezirkshauptmann:

Mag. Winkler
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